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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Wirtschaft, Finanzen und Euro 
Überprüfung des EU-Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung 
19.10.2021 - 31.12.2021 
 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 48. Sitzung am 30. November 2021 im Wege der 
Vorprüfung e inst immig beschlossen, dass eine Beteiligung des Landtags am 
Konsultationsverfahren der Europäischen Kommission erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen zu überweisen 
(§ 83d Abs. 1 BayLTGeschO). 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation landespolitisch von Bedeutung 
und Interessen des Landes sind berührt. 

Seit seiner Einführung in den frühen 90er Jahren hat der EU-Rahmen für die wirt-
schaftspolitische Steuerung den Mitgliedstaaten den Weg zur Erreichung ihrer wirt-
schafts- und haushaltspolitischen Ziele, zur Koordinierung ihrer Wirtschaftspolitik, zur 
Bewältigung makroökonomischer Ungleichgewichte und zur Gewährleistung solider 
öffentlicher Finanzen gewiesen. Im Laufe der Zeit hat der EU-Rahmen für die wirt-
schaftspolitische Steuerung einige Änderungen erfahren, um auf neue wirtschaftliche 
Herausforderungen zu reagieren.  

Am 10. Oktober 2021 hat die Europäische Kommission eine Mitteilung angenommen, 
in der eine Bestandsaufnahme der veränderten Rahmenbedingungen für die wirt-
schaftspolitische Steuerung nach der COVID-19-Krise vorgenommen wird und mit der 
die öffentliche Debatte über die Überprüfung des EU-Rahmens für die wirtschaftspoli-
tische Steuerung neu belebt werden soll. Die Kommission fordert alle wesentlichen In-
teressenträger auf, sich an der öffentlichen Debatte zu beteiligen, um einen Konsens 
über die Zukunft des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung zu erzielen. 
Nach Abwägung aller geäußerten Ansichten wird die Kommission im ersten Quartal 
2022 die Leitlinien für die Fiskal- und Haushaltspolitik vorlegen, um die Koordinierung 
der fiskalpolitischen Maßnahmen und die Ausarbeitung der Stabilitäts- und Konver-
genzprogramme der Mitgliedstaaten zu erleichtern.  

Angesichts anhaltender Herausforderungen für die bayerische Wirtschaft seit Aus-
bruch der Corona-Pandemie und der aktuellen Inflationsentwicklung in Deutschland 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-debate-on-the-review-of-the-EU-economic-governance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0662&from=DE
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liegt eine Koordinierung von Maßnahmen auf EU-Ebene für eine stabile und nachhal-
tige EU-Finanzpolitik sowie eine solide Haushaltspolitik in den Mitgliedstaaten im Inte-
resse des Freistaats Bayern.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 18/19377 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Wirtschaft, Finanzen und Euro 
Überprüfung des EU-Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung 
19.10.2021 - 31.12.2021 
 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, folgende 
Stellungnahme abzugeben: 

Am 19. Oktober 2021 hat die Europäische Kommission die Diskussion über die 
Reform der EU-Fiskalregeln wieder aufgenommen und eine öffentliche Konsulta-
tion zur Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung gestar-
tet. Bayern setzt sich seit jeher für einen starken Euro in einer stabilen Wirt-
schafts- und Währungsunion (WWU) ein und beteiligt sich deshalb gerne an der 
von der Kommission angestoßenen Debatte. 

Die Währungsunion kann langfristig nur dann funktionieren, wenn einerseits alle 
Mitglieder – auch im Sinne gegenseitiger Solidarität – eine verantwortungsvolle Fi-
nanz- und Wirtschaftspolitik betreiben und andererseits die EZB mit ihrer Geldpoli-
tik die Preisstabilität gewährleistet. 

In den letzten zehn Jahren wurde die Stabilität der WWU jedoch nicht in erster Li-
nie durch eine solide Fiskalpolitik, sondern ganz wesentlich durch die expansive 
Geldpolitik der EZB, durch Umschuldungen auf öffentliche Gläubiger wie den ESM 
und zunehmende Transferzahlungen erkauft. Diese Maßnahmen sind weder 
nachhaltig noch fördern sie den Zusammenhalt der Mitglieder der WWU. Stattdes-
sen werden durch sie letztlich die Fliehkräfte verstärkt, die den Zusammenhalt der 
EU gefährden und dem europäischen Projekt großen Schaden zufügen. 

Die Bekämpfung der Pandemie hat dazu geführt, dass die bereits zuvor sehr hohe 
öffentliche Verschuldung im Euroraum auf rund 100 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung angestiegen ist. Eine Reduzierung der Defizite und Schuldenlasten ist daher 
dringend erforderlich, damit keine Zweifel an der Tragfähigkeit der öffentlichen 
Haushalte in der WWU entstehen. Zwar sollte nicht gegen die Krise angespart 
werden, denn eine solche Politik würde den Aufschwung gefährden. Es war rich-
tig, in der Pandemie entschlossen und solidarisch zu handeln. Die Fortsetzung ei-
nes finanzpolitischen laissez faire auch nach dieser akuten Notsituation führt aber 
unweigerlich in die nächste Krise. 

Die Überarbeitung des wirtschaftspolitischen Steuerungsrahmens sollte sich daher 
darauf konzentrieren, das komplizierte Regelwerk zu vereinfachen und seine 
Durchsetzung zu stärken. Dabei muss Verantwortung klar verteilt bleiben und der 
Weg für eine Rückkehr zur Einhaltung der Maastricht-Kriterien geebnet werden. 
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Eine Aufweichung der europäischen Fiskalregeln ist dagegen nicht der richtige 
Weg. 

Ohne Zweifel scheint das Ziel einer Gesamtverschuldung unter 60 Prozent der 
Wirtschaftsleistung für manche Mitgliedstaaten im Zuge der Pandemie in weite 
Ferne gerückt. Das heißt aber nicht, dass es von vornherein unerreichbar ist. Von 
Überlegungen, die einst vereinbarten Anforderungen an eine solide Finanzpolitik 
in den Mitgliedstaaten nachträglich „passend“ zu machen, sollte dringend Abstand 
genommen werden. 

Auch sollte nicht vergessen werden: Es gibt keine „guten“ und „schlechten“ Schul-
den. Auch Schulden, die für Investitionen in Klimaschutz oder Digitalisierung auf-
genommen werden, müssen irgendwann durch neue Kredite abgelöst bzw. end-
gültig getilgt werden. Dabei ist keinesfalls garantiert, dass die Zinsen auch in der 
langen Frist so niedrig bleiben wie heute. Auch die Finanzpolitik sollte den Prinzi-
pien der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit genügen. 

Wenn die oben skizzierten Grundsätze bei der Reform der EU-Fiskalregeln be-
rücksichtigt werden, wird die WWU auf Dauer stabil bleiben und für die Menschen 
in der EU ein Erfolg sein. 

Berichterstatterin: Gabi Schmidt 
Mitberichterstatter: Tim Pargent 

II. Bericht: 

1. Die EU-Konsultation gemäß § 83d BayLTGeschO wurde dem Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen federführend zugewiesen. Der Ausschuss 
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen hat die 
EU-Konsultation gemäß § 83d BayLTGeschO endberaten. 

2. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat das Konsultationsver-
fahren in seiner 117. Sitzung am 09.12.2021 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: kein Votum 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
beschlossen, die Federführung zu übernehmen (§83d Abs. 2 BayLTGeschO) 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat das Konsultationsver-
fahren in seiner 118. Sitzung am 26. Januar 2022 federführend beraten und 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: kein Votum 
zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung Zust immung empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat das Verfahren in seiner 49. Sitzung am 1. Februar 2022 endbe-
raten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Enthaltung 
empfohlen, der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zuzu-
stimmen mit der Maßgabe, dass folgender Satz angefügt wird: „Der Beschluss 
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des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kommission, 
das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt.“. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Drs. 18/19377, 18/19932 

Wirtschaft, Finanzen und Euro  
Überprüfung des EU-Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung  
19.10.2021 - 31.12.2021 

Drs. 18/19377, 18/19932 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, folgende Stel-
lungnahme abzugeben: 

Am 19. Oktober 2021 hat die Europäische Kommission die Diskussion über die Reform 
der EU-Fiskalregeln wieder aufgenommen und eine öffentliche Konsultation zur Über-
prüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung gestartet. Bayern setzt 
sich seit jeher für einen starken Euro in einer stabilen Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU) ein und beteiligt sich deshalb gerne an der von der Kommission angestoßenen 
Debatte. 

Die Währungsunion kann langfristig nur dann funktionieren, wenn einerseits alle Mit-
glieder – auch im Sinne gegenseitiger Solidarität – eine verantwortungsvolle Finanz- 
und Wirtschaftspolitik betreiben und andererseits die Europäische Zentralbank (EZB) 
mit ihrer Geldpolitik die Preisstabilität gewährleistet. 

In den letzten zehn Jahren wurde die Stabilität der WWU jedoch nicht in erster Linie 
durch eine solide Fiskalpolitik, sondern ganz wesentlich durch die expansive Geldpolitik 
der EZB, durch Umschuldungen auf öffentliche Gläubiger wie den Europäischen Stabi-
litätsmechanismus (ESM) und zunehmende Transferzahlungen erkauft. Diese Maßnah-
men sind weder nachhaltig noch fördern sie den Zusammenhalt der Mitglieder der 
WWU. Stattdessen werden durch sie letztlich die Fliehkräfte verstärkt, die den Zusam-
menhalt der EU gefährden und dem europäischen Projekt großen Schaden zufügen. 

Die Bekämpfung der Pandemie hat dazu geführt, dass die bereits zuvor sehr hohe öf-
fentliche Verschuldung im Euroraum auf rund 100 Prozent der Wirtschaftsleistung an-
gestiegen ist. Eine Reduzierung der Defizite und Schuldenlasten ist daher dringend er-
forderlich, damit keine Zweifel an der Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte in der 
WWU entstehen. Zwar sollte nicht gegen die Krise angespart werden, denn eine solche 
Politik würde den Aufschwung gefährden. Es war richtig, in der Pandemie entschlossen 
und solidarisch zu handeln. Die Fortsetzung eines finanzpolitischen laissez faire auch 
nach dieser akuten Notsituation führt aber unweigerlich in die nächste Krise. 

Die Überarbeitung des wirtschaftspolitischen Steuerungsrahmens sollte sich daher da-
rauf konzentrieren, das komplizierte Regelwerk zu vereinfachen und seine Durchset-
zung zu stärken. Dabei muss Verantwortung klar verteilt bleiben und der Weg für eine 
Rückkehr zur Einhaltung der Maastricht-Kriterien geebnet werden. Eine Aufweichung 
der europäischen Fiskalregeln ist dagegen nicht der richtige Weg. 
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Ohne Zweifel scheint das Ziel einer Gesamtverschuldung unter 60 Prozent der Wirt-
schaftsleistung für manche Mitgliedstaaten im Zuge der Pandemie in weite Ferne ge-
rückt. Das heißt aber nicht, dass es von vornherein unerreichbar ist. Von Überlegungen, 
die einst vereinbarten Anforderungen an eine solide Finanzpolitik in den Mitgliedstaaten 
nachträglich „passend“ zu machen, sollte dringend Abstand genommen werden. 

Auch sollte nicht vergessen werden: Es gibt keine „guten“ und „schlechten“ Schulden. 
Auch Schulden, die für Investitionen in Klimaschutz oder Digitalisierung aufgenommen 
werden, müssen irgendwann durch neue Kredite abgelöst bzw. endgültig getilgt wer-
den. Dabei ist keinesfalls garantiert, dass die Zinsen auch in der langen Frist so niedrig 
bleiben wie heute. Auch die Finanzpolitik sollte den Prinzipien der Nachhaltigkeit und 
Generationengerechtigkeit genügen. 

Wenn die oben skizzierten Grundsätze bei der Reform der EU-Fiskalregeln berücksich-
tigt werden, wird die WWU auf Dauer stabil bleiben und für die Menschen in der EU ein 
Erfolg sein. 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kom-
mission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt. 

Die Präsidentin  

Ilse Aigner 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der GRÜNEN, der 

FREIEN WÄHLER, der AfD, der SPD und der FDP. Gegenstimmen? – Keine. Enthal

tungen? – Keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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